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Examensurkunden für Pflegefachkräfte schneller bereitstellen 

Anfrage der Abgeordneten Ute Reimers-Bruns, Jörg Zager, Mustafa Güngör und 
Fraktion der SPD 

Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie bewertet der Senat die derzeitige Regelung, dass Absolvent:innen der 
generalistischen Pflegeausbildung nach Erhalt des Zeugnisses am Tag der letzten 
Prüfung die Examensurkunde bei der Behörde im Nachgang beantragen und 
bezahlen müssen und ist dieses Verfahren auch in anderen Ausbildungsberufen 
üblich? 
 
2. Wie viel Zeit vergeht nach Kenntnis des Senats im Land Bremen zwischen 
Beantragung der Examensurkunde für Absolvent:innen der generalistischen 
Pflegeausbildung und dem Erhalt der Urkunde und welche Kosten entstehen derzeit 
für die Beantragenden? 
 
3. Hält der Senat es für machbar und sinnvoll analog zu ähnlichen Regelungen in 
anderen Bundesländern am Tag der letzten Abschlussprüfung auch die 
Examensurkunde an fertig ausgebildete Pflegefachkräfte zu übergeben? 

Zu Frage 1: 
Das in der Fragestellung beschriebene Verfahren zur Beantragung der 
Erlaubnisurkunde zur Führung der Berufsbezeichnung ist bei allen 
Pflegeausbildungen sowie allen anderen Ausbildungen der Gesundheitsfachberufe 
im Land Bremen gleich. Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und 
Verbraucherschutz bemüht sich stets um eine zeitnahe Urkundenausstellung nach 
dem Ende der jeweiligen Ausbildung – Voraussetzung hierfür ist, dass 
Absolvent:innen alle gesetzlich geforderten Unterlagen rechtzeitig angefordert haben 
und diese zum Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses bei der Senatorin für 
Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz vorliegen. Dies ist jedoch nicht immer 
der Fall, sodass es im Einzelfall zu Verzögerungen beim Berufsantritt kommen kann. 

Zu Frage 2: 
Die Beantragung der Erlaubnisurkunde erfolgt häufig zeitgleich mit dem Antrag auf 
Zulassung zu den Abschlussprüfungen. In der Regel erhalten Absolvent:innen ihre 
Erlaubnisurkunde eine Woche nach Bestehen aller Prüfungen, sofern alle 
erforderlichen Unterlagen vorliegen. Ist dies nicht der Fall, verzögert sich die 
Ausstellung der Erlaubnisurkunde entsprechend. 
Die Ausstellung der Erlaubnisurkunde kostet derzeit 84,50 Euro. Für die 
Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde 
(Belegart OE) entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von 13,00 Euro. 

Zu Frage 3: 
Die vorgeschlagene Regelung wird zwar für machbar, aber nicht für sinnvoll erachtet.  
Liegen am Tag der letzten Abschlussprüfung alle erforderlichen Unterlagen bei 
SGFV vor, kann eine Erlaubnisurkunde mit kurzem zeitlichen Vorlauf erstellt werden. 
In der Praxis fehlen jedoch bei ca. 1/3 der Absolvent:innen pro (Prüfungs-) Durch-
gang erforderliche Unterlagen, die eine Ausstellung der Urkunde verzögern. Das 
Gebot der Gleichbehandlung aller Absolvent:innen lässt daher das etablierte 



Verfahren mit einem zeitlich nachgelagerten Versand der Erlaubnisurkunde 
vorzugswürdiger erscheinen. 


